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Betrifft: 

Beschränkung Absolutes Haltverbot Wäschlacker Weg (Antrag CDU-Fraktion und 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

Sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin, 

  

die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen bitten Sie, in der Sitzung der 

Bezirksvertretung 8 beschließen zu lassen: 

  

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob das auf dem Wäschlacker Weg zur 

Anlieferung des Supermarkts beschilderte Halteverbot (Mo-Fr 6-22 Uhr, Sa 6-

15 Uhr) auf Werktage beschränkt bzw. Feiertage von der Geltung 

ausgenommen werden können.  

Darüber hinaus wird die Verwaltung um Prüfung/Abstimmung mit dem 

Supermarktbetreiber gebeten, ob das Halteverbot noch in voller Länge 

notwendig ist, oder ob es verkürzt werden kann. 

 
  

Begründung: Die Beschilderung des Halteverbots umfasst auch Feiertage, wenn 

diese auf einen Donnerstag (Christi Himmelfahrt, Fronleichnam), Freitag (Karfreitag), 

Montag (Ostermontag, Pfingstmontag) oder bewegliche Feiertage, wenn diese auf 

einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag oder Samstag fallen. Obwohl an 

Feiertagen der Supermarkt nicht beliefert wird bzw. nicht beliefert werden darf, 

haben Anwohner berichtet, dass an Feiertagen die Verkehrsüberwachung das 

Halteverbot kontrolliert und Knöllchen verteilt hat. Darüber hinaus wird berichtet, 

dass zwischenzeitlich kleinere Fahrzeuge für die Anlieferung des Supermarkts 

genutzt werden, die möglicherweise eine räumliche Einkürzung des absoluten 

Halteverbots ermöglichen würden. 
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gez. Christian Rütz   gez. Holger-Michael Arndt 
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